
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/3/21 2003/11/0028
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.2006

Index

E3R E05205000

E3R E07204020

40/01 Verwaltungsverfahren

60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

31985R3820 Harmonisierung best Sozialvorschriften Strassenverkehr;

AZG §28 Abs3;

AZG §28 Abs4;

VStG §44a Z1;

Rechtssatz

Bei der Umschreibung der als erwiesen angenommenen Tat (§ 44a Z. 1 VStG) muss im Spruch des Strafbescheides zum

Ausdruck kommen, wenn die Verstöße gegen arbeitszeitrechtliche Vorschriften im internationalen Straßenverkehr

begangen wurden (Hinweis E 20. Februar 2001, 2000/11/0294 bis 0300).

Schlagworte

"Die als erwiesen angenommene Tat" Begriff Tatbild Beschreibung (siehe auch Umfang der Konkretisierung)
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